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Text 

§. 50. 

(1) Die Bestimmungen der §§ 40 bis 48 sind auch für das Rechtsmittelverfahren und für die 
Entscheidungen maßgebend, welche von den Gerichten zweiter und dritter Instanz über die Kosten des 
Rechtsmittelverfahrens, sowie im Falle der Änderung einer untergerichtlichen Entscheidung, über die 
Kosten des gesammten vorausgegangenen Verfahrens zu fällen sind. Der Umstand, dass eine Partei 
Sprüche der unteren Instanzen für sich hat, ist für die Frage des Kostenersatzes nicht maßgebend. 

(2) Fällt bei einem Rechtsmittel das Rechtsschutzinteresse nachträglich weg, so ist dies bei der 
Entscheidung über die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nicht zu berücksichtigen; würde hiebei die 
Klärung von Tatsachen einen unverhältnismäßigen Verfahrensaufwand erfordern, so ist über den 
Kostenersatz nach freier Überzeugung zu entscheiden (§ 273). 


